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Regeste

Unfallversicherung (Unfallähnliche Körperschädigung) | Unfallversicherung

Erwägungen

E. 1
Die Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten kann wegen Rechtsverletzung
gemäss Art. 95 und Art. 96 BGG erhoben werden. Das Bundesgericht wendet das Recht
von Amtes wegen an ( Art. 106 Abs. 1 BGG ). Es ist somit weder an die in der Beschwerde
geltend gemachten Argumente noch an die Erwägungen der Vorinstanz gebunden; es kann
eine Beschwerde aus einem anderen als dem angerufenen Grund gutheissen und es kann sie
mit einer von der Argumentation der Vorinstanz abweichenden Begründung abweisen (vgl.
BGE 134 V 250 E. 1.2 S. 252). Das Bundesgericht prüft grundsätzlich nur die geltend
gemachten Rügen; es ist nicht gehalten, wie eine erstinstanzliche Behörde alle sich
stellenden rechtlichen Fragen zu prüfen, wenn diese vor Bundesgericht nicht mehr
vorgetragen wurden. Es kann die Verletzung von Grundrechten und von kantonalem und
interkantonalem Recht nur insofern prüfen, als eine solche Rüge in der Beschwerde
vorgebracht und begründet worden ist ( Art. 106 Abs. 2 BGG ). Im Beschwerdeverfahren
um die Zusprechung oder Verweigerung von Geldleistungen der Militär- oder
Unfallversicherung ist das Bundesgericht nicht an die vorinstanzliche Feststellung des
rechtserheblichen Sachverhalts gebunden ( Art. 97 Abs. 2 und Art. 105 Abs. 3 BGG ).

E. 2
Das kantonale Gericht hat die Bestimmungen über den Begriff der Körperschädigungen, die
auch ohne ungewöhnliche äussere Einwirkungen Unfällen gleichgestellt sind ( Art. 6 Abs. 2
UVG in Verbindung mit Art. 9 Abs. 2 UVV ), sowie die zuletzt in BGE 129 V 466 mit
Hinweisen bestätigte und präzisierende Rechtsprechung, wonach am Erfordernis des
äusseren Faktors gemäss BGE 123 V 43 festzuhalten ist, zutreffend dargelegt. Darauf wird
verwiesen. Gemäss Art. 4 ATSG ist ein Unfall die plötzliche, nicht beabsichtigte
schädigende Einwirkung eines ungewöhnlichen äusseren Faktors auf den menschlichen
Körper, die eine Beeinträchtigung der körperlichen, geistigen oder psychischen Gesundheit
oder den Tod zur Folge haben.

E. 3.1
Laut vorinstanzlichen Erwägungen ist vor allem gestützt auf die schriftlichen Auskünfte der
Versicherten vom 18. März 2011 davon auszugehen, dass sie zusammen mit einer Kollegin
am 22. Dezember 2010 im Rahmen eines fingierten Rettungseinsatzes einen am Boden
sitzenden Verletzten hockend und in kniender Stellung während ungefähr 20 Minuten
versorgen und diesen auf ein Rettungsbrett heben musste. Beim Aufstehen mit dem zu
Bergenden in den Armen verspürte sie plötzlich einen starken Schmerz im rechten Knie,



das sofort anschwoll und das sie danach nicht mehr voll belasten und strecken konnte. Die
von der Versicherten geschilderten Bewegungen sind den weiteren Erwägungen des
kantonalen Gerichts zufolge für ihre berufliche Tätigkeit als Rettungssanitäterin typisch und
alltäglich, weshalb praxisgemäss eine gesteigerte Gefährdung der körperlichen Integrität,
die das Erfordernis des äusseren Faktors zu begründen vermöchte, vorneweg zu verneinen
sei.

E. 3.2
Was die Beschwerdeführerin geltend macht, ist nicht stichhaltig. Sie übersieht zum einen,
dass ihr Vorbringen, es sei medizinisch nach dem 22. Dezember 2010 eine
"Dreifach-Verletzung" im Bereich des rechten Knies festgestellt worden, allenfalls indirekt
auf ein im zu diskutierenden Kontext relevantes Gefährdungspotential hinweist. Zum
anderen kann nicht die Rede davon sein, die Versicherte sei plötzlich aus der Hocke
aufgestanden, nachdem sie sich offensichtlich beim Heben der zu bergenden Person mit der
anderen Helferin absprechen musste.

E. 3.3
Angesichts der klaren Sach- und Rechtslage hat die Vorinstanz zu Recht von weiteren
Erwägungen zur Frage abgesehen, ob die geltend gemachte "Dreifach-Verletzung" im
Bereich des rechten Knies überhaupt als unfallähnliche Körperschädigung im Sinne des
Art. 6 Abs. 2 UVG in Verbindung mit Art. 9 Abs. 2 UVV zu betrachten ist.

E. 4
Die offensichtlich unbegründete Beschwerde wird im vereinfachten Verfahren nach Art.
109 Abs. 1 lit. a BGG - ohne Durchführung des Schriftenwechsels, mit summarischer
Begründung und unter Verweis auf den kantonalen Entscheid (Art. 102 Abs. 1 und 109
Abs. 3 BGG) - erledigt.

E. 5
Der unterliegenden Beschwerdeführerin sind die Gerichtskosten aufzuerlegen ( Art. 66 Abs.
1 BGG ).
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